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„Arbeitsmarktstatistik - Lehrlinge“ - August

• Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres hat die Arbeitslosigkeit in 
Kärnten um insgesamt 8,6 Prozent abgenommen (Österreich – 7,5%).

• Die Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten hat insgesamt um 20,3% abgenommen (in 
Österreich minus 11,9%), bei den bis 19-Jährigen konnte die Arbeitslosigkeit um 
20,7% verringert werden (Österreich -8,0%).

• Vorgemerkte Lehrstellensuchende verzeichnen eine Abnahme um 11,1%. 
Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gibt es um 12% mehr off ene 
Lehrstellen. 

• Der Stellenandrang (Lehrstellensuchende pro off ene Lehrstelle) liegt bei 1,2
(Vorjahr 1,5).

• Im August 2018 waren um 453 Personen bis 24 weniger arbeitslos gemeldet, als 
im Vergleichsmonat des Vorjahres
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Förderungen im Bereich der ANF-RL 
Arbeitnehmerförderung

Anhebung der „Pendlerpauschale“ für Lehrlinge 
Öffentlicher Verkehr:
Beträgt die kürzeste, einfache Wegstrecke zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz zu-
mindest 2 km (wöchentlich 10 km), werden 40% (wöchentlich 50%) der vorgelegten,  
selbstgekauften Wochen- oder Monatskarten oder des nachweislich erworbenen  
JUGEND.mobil Tickets (wöchentlich 50%) der Kärntner Linien gefördert.
 
Individualverkehr:
Ab einer Entfernung von zumindest 5 km (vor RL-Änderung erst ab 10 km) einfache 
Wegstrecke (wöchentlich ab 15 km) und wenn die Benützung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unzumutbar ist (z.B. Wegzeiten mehr als 90 Minuten, Schichtdienste usw.),  
werden die Förderungsbeträge laut nachfolgender Tabelle festgesetzt.



Berufswettbewerbe 
Lehrlinge, die an einem Berufswettbewerb im Inland teilnehmen, dafür nachweislich 
ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen und eine einfache Wegstrecke von mindes-
tens 40 km zurücklegen, erhalten 60 % dafür nachweislich gelösten Einzelkarten.
Kann für die Teilnahme am Berufswettbewerb der Öffentliche Verkehr nicht benützt 
werden, so werden die Fahrtkosten mit € 0,11 pro zurückgelegten Kilometer gefördert. 
 

Zuschüsse für Lehrwerkstätten
Laufende Zuschüsse für Betrieb:
Zuschüsse zum Betrieb von Lehrwerkstätten und lehrwerkstättenähnlichen Einrich-
tungen
Die Förderung beträgt pro Lehrling pro Lehrjahr einmalig:
- im 1. Lehrjahr: € 1.500,-
- im 2. Lehrjahr: € 750,-
- im 3. Lehrjahr: € 500,-
 
Zuschüsse bei Entsendung zur zwischenbetrieblichen Lehrausbildung in Lehrwerk-
stätten und lehrwerkstättenähnlichen Einrichtungen:
Bei Entsendung in eine der vom Land Kärnten anerkannte zwischenbetriebliche Lehr-
werkstätte, kann der den Lehrling entsendende Betrieb mit € 250,- pro Ausbildungs-
monat, ohne Rücksicht auf das Ausbildungsjahr, gefördert werden.
 
Investive Zuschüsse für Betrieb:
Im Bereich der Zuschüsse zu Investitionen in Lehrwerkstätten beträgt der Förderquo-
tient bis zu 50% (neu: Unterscheidung zwischen KMU`s und größeren Unternehmen). 
Bei Großunternehmen 25%. Für die Beurteilung der Unternehmensgröße werden die 
Regelungen nach dem UGB angewendet. 
• Die Obergrenze der für die Errichtung und Adaptierung von Lehrwerkstätten anzu-
erkennenden Kosten beträgt maximal € 200.000,- jene 
• für Lehrmaschinen (die für den Lehrbetrieb notwendige Ausstattung), beträgt ma-
ximal € 100.000,-.



Ausbildungsmodell Lehre mit Matura
Betriebe bzw. Lehrberechtigte gemäß § 2 Berufsausbildungsgesetz erhalten auf An-
trag im Nachhinein einen jährlichen Zuschuss. Die Förderungshöhe beträgt im 1., 2. 
und 3. Ausbildungsjahr einmal jährlich € 500,-, im 4. Ausbildungsjahr € 1.000,- bzw. 
für Lehrbetriebe unter 20 Mitarbeiter € 2.000,-.

Bildungsförderung des Landes Kärnten
Kurskosten sowie Prüfungsgebühren ab € 50,- werden grundsätzlich bis zur maxima-
len Förderhöhe mit 50 % gefördert. Lehrlinge erhalten eine 75%ige Förderung. Geför-
dert werden: Berufsspezifische Kursmaßnahmen, die der Absicherung des bestehen-
den Arbeitsplatzes dienen und eine erhebliche Qualifikationsverbesserung zur Folge 
haben. Die Weiterbildungsmaßnahme muss in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der während der Maßnahme ausgeübten Tätigkeit stehen. 

Mautkostenersatz für Lehrlinge
Lehrlinge die zwischen dem Wohnsitz und dem im Inland oder im Ausland gelege-
nen Arbeitsplatz pendeln (TagespendlerInnen oder WochenpendlerInnen) und hierbei 
nachweislich die Mautstrecken
- Tauernautobahn,
- Felbertauerntunnel oder
- die ÖBB-Autoschleuse Tauernbahn von Mallnitz nach Böckstein
benützen, werden jene Mautkosten ersetzt, die bei Inanspruchnahme aller in Betracht 
kommenden Ermäßigungen wie Jahreskarten, Pendlerkarten etc., anfallen.
Sonstige Förderungen außerhalb der ANF-RL

Zuschuss für Unterkunft und Verpflegung
Lehrlinge, die zum Zeitpunkt des Fachberufsschulbesuches keinen Lehrvertrag mit 
einem Unternehmen haben, erhalten keine Förderung im Rahmen des § 9 Abs. 5 BAG 
und haben die Kosten für Unterbringung und Verpflegung, während der Erfüllung der 
Berufsschulpflicht, selbst zu tragen. Um diesen Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
den Schulbesuch in den jeweiligen Fachberufsschulen zu den analogen Konditionen 
zu bieten, fördert das Land Kärnten diese Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch 
Übernahme der anteiligen Kosten. 



Sonstige Förderungen außerhalb der ANF-RL

BFI IT-L@bs
Ziel der Maßnahme „IT-L@B“ ist es im Rahmen einer überbetrieblichen Lehrwerk-
stättenausbildung (ÜBA) Kärntner Jugendlichen, die keinen Lehrplatz im Bereich der 
Medien- und Informationstechnologie finden, eine zukunftsorientierte Lehrausbildung 
in den Berufen zu bieten:
Das Konzept „IT-L@B “ sieht folgende Teilbereiche vor:
• Aufnahme der Bildungsinhalte Industrie 4.0 und Reinraumtechnik
• Kooperation mit Partnerbetrieben aus der Kärntner Wirtschaft
• marktgerechte Ausbildungen am IT-Sektor durch modulare Spezialisierung
• Transparenz der Ausbildung wird durch Modulprüfungen geschärft
• Integration von lernschwachen, „beeinträchtigten“ Lehrlingen – Lerngruppen

Die Kosten werden vom AMS und Land Kärnten getragen. Im Rahmen des TEP 2018 
werden somit 105 Teilnahmeplätze finanziert und insgesamt € 2.6 Mio. zur Verfügung 
gestellt. 

Pilotprojekt „English as a tool“
Internationale englischsprechende native-speaker Trainerinnen/Trainer stehen in den 
Lehrwerkstätten zur Verfügung um im allgemeinen Tagesausbildungsablauf in eng-
lischer Sprache mit den Lehrlingen zu kommunizieren. Ergänzend zur schulischen 
Sprachausbildung können in diesen Sequenzen fachspezifische Lerneinheiten in der 
Praxis im Sinne von „Werkbank statt Schulbank“ angeboten werden um beispielswei-
se technisches Vokabular verstärkt zu trainieren. Innerhalb von zwei Monaten werden 
in speziellen Halbtags bzw. Ganztageseinheiten insgesamt 72 Unterrichtseinheiten 
angeboten. Die Gruppengröße beträgt zwischen 6 und 12 Teilnehmerinnen/Teilneh-
mer. Vorgesehen ist, dass mit zwei Lehrwerkstätten je ein Pilotkurs durchgeführt wird 
und aufbauend auf die Erfahrungen eine Implementierung in allen Lehrwerkstätten in 
Kärnten möglich wird. Die Förderung für den Pilotlauf beträgt jeweils € 2.600,00.
Pilotpartner:
• Alpen Maykestag
• Flex
• TIAG
• PMS
• Imerys



„Euroskills“
Mit einer Förderungsaktion des Landes Kärnten werden sowohl die Kandidaten als 
auch die Betriebe aus unserem Bundesland unterstützt, die sich auf den Weg zu den 
Euro Skills 2020 machen. Für die Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaften bzw. 
Bundeswettbewerbe zur Erlangung eines Tickets nach Graz fördert das Land Kärnten 
den jeweiligen Betrieb wie auch den Kandidaten mit jeweils € 1.000,--. Wer in den 
Kader für die Euro Skills 2020 aufgenommen wird, erhält nochmals € 2.500,-- und 
die unterstützenden Begleitmaßnahmen des Arbeitgebers werden mit dem gleichen 
Betrag  gefördert.
Gefördert werden Investitionen im Betrieb, Kurskosten zur Vorbereitung auf die Be-
werbe, Teilnahmekosten, wie z.B. Gebühren und Übernachtungsaufwendungen für 
den Wettbewerb.

BBOK
Die BBOK ist eine gemeinsame Initiative vom Land Kärnten, dem AMS und der IV 
Kärnten und wird von diesen finanziert. Durch die Weiterentwicklung und Forcierung 
der Berufs- und Bildungsorientierung soll die Schnittstelle „Übergang Schule - Beruf - 
Ausbildung“ gestärkt werden. Durch Erhöhung der Ressourcen im Bereich der BBOK 
können flankierende Aktivitäten, welche die Berufsorientierung in den Schulen (7. 
und 8. Schulstufe) vertiefen und erweitern, gesetzt werden. Dadurch können mehr 
Eltern, Jugendliche sowie Lehrer erreicht und gezielte Berufs- und Bildungsorientie-
rungsmaßnahmen gesetzt werden.

Finanzierung 2018: Land Kärnten: € 280.000,--  
          AMS: € 280.000,--  
               IV: €16.000,--  
        = € 576.000,--


